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Fallstricke bei Kaufverträgen
Teil 1: Verkäufer

zeichnung). Basis ist auch der
aktuelle Grundbuchinhalt (Abt.
1: Eigentümer, Abt. 2: Dienst-
barkeiten –wie z.B. Leitungs-
rechte oder Wegerechte auf
dem Grundstück, Abt. 3:
Grundschulden).

Zusätzliche
Vereinbarungen treffen

Natürlich die Höhe des Kauf-
preises, Zahlungsdatum, Über-
gabe, Verzugszinsenregelung
bei verspäteter Zahlung,
 Kaufvertragsabwicklung (über

darin die Vereinbarungen für
alle Beteiligten rechtssicher
um.  
Der Neue Tipp: Das ist eine
ganze Menge. Was ist sonst
noch zu beachten?

Verkäufer haftet 
für die Grunderwerbsteuer 

Jürgen Breunig: Dem Verkäu-
fer sollte vor dem Notartermin
die schriftliche Zusage der
 finanzierenden Bank des Käu-
fers vorliegen, dass die Immo-
bilie auch finanziert wird! Für

Geschäftsleitung Jürgen Breunig 
und Immobilienberaterin Verena
Lehmann

Der Neue Tipp: Ein Kaufvertrag
ist mehr als eine Formalität.
Gerade im Immobiliensektor
lauern ungeahnte Risiken, die
im Extremfall zur Rückabwick-
lung des Vertrags führen kön-
nen. Oder dazu, dass Verkäufer
lange auf Ihr Geld warten müs-
sen, oder vielleicht gar kein
Geld bekommen.
Jürgen Breunig: Der Gesetzge-
ber verlangt, dass ein Immobi-
lien- oder Grundstücksverkauf
notariell beurkundet wird. Da-
durch soll sichergestellt wer-
den, dass die Beteiligten sich
über die rechtliche Bedeutung
des Vertrages im Klaren sind.
Ein Notar ist unparteiisch und
neutral, er fungiert als Mittler
zwischen Käufer und Verkäufer.
Auch wenn der Notar verpflich-
tet ist, auf rechtliche Mängel
hinzuweisen, so obliegt doch
letzten Endes dem Verkäufer,
sowie auch dem Käufer die
Prüfung, ob der Kaufvertrag in
ihrem Sinne zustande kommt.
Und genau hier liegt die Ge-
fahr, der Notar kennt das Ob-
jekt nicht! Falls Mängel im oder
am Objekt bestehen, sollten
dafür explizite Regelungen in
den Kaufvertrag aufgenommen
werden. Ein Käufer kann auch
ohne vorherige an den Verkäu-
fer gerichtete Aufforderung zur
Nacherfüllung vom Kaufver-
trag zurücktreten, wenn der
Verkäufer arglistig einen Man-
gel am Kaufgegenstand ver-
schwiegen hat.
Der Neue Tipp: Was sollte alles
im Kaufvertrag stehen? 
Verena Lehmann: Die genauen
Angaben der Vertragsparteien
(Namen, evtl. Firmenbezeich-
nung, Anschriften, usw.), die
Bezeichnung des Kaufgegen-
standes (Lage, Anschrift, Grund-
buchbezirk, Grundbuchblatt-
Nr., bei Eigentumswohnungen
Wohnungsnummer oder -be-
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� Sanierung von Abwassersystemen 
in offener und geschlossener Bauweise

� Rückstauschutz
� Verstopfungsbeseitigung
� Rohrortung
� TV-Untersuchung mit Aufzeichnung
� Kanal- und Rohrreinigung
� Erstellung von Haltungsplänen
� Beseitigung von Wasserschäden
� Trockenbauarbeiten
� Bautrocknung
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 Notaranderkonto oder Direkt-
zahlung). Bei Eigentumswoh-
nungen: Höhe der im Kaufpreis
enthaltenen anteiligen Instand-
haltungsrücklage, Gewährlei-
stungsansprüche. Zusätzliche
Vereinbarungen (z. B. noch
vom Verkäufer zu erbringende
Renovierungsleistungen oder
der Hinweis auf bestimmte, im
Kaufpreis enthaltene Einbau-
ten). Falls nicht vorhanden,
muss ein Energieausweis er-
stellt werden! Seit 1. Mai 2014
gilt die Energieausweispflicht
für alle Immobilienverkäufe
Unterlagen , die zusätzlich be-
nötigt werden: Grundrisspläne,
Lageplan, Grundbuchauszug,
Gebäudeversicherungsur-
kunde, Energiekostenüber-
sicht, bzw. Energieausweis,
Liste der letzten Renovierun-
gen, Baubeschreibung (soweit
vorhanden), Wohnflächenbe-
rechnung, Kopie Mietverträge
(falls vermietet), Objektbe-
schreibung. Sind alle Vorfragen
geklärt, entwirft der Notar
einen Kaufvertrag und setzt

Kaufnebenkosten wie Grund-
erwerbsteuer, Notar- und Ge-
richtskosten sind Verkäufer
und Käufer zusammen haftbar,
da vor dem Gesetz beide Par-
teien Kostenschuldner sind. 
So muss eventuell der Verkäu-
fer die Schuld begleichen,
sollte der Käufer nicht zah-
lungsfähig sein. 
Und das kann bei einem Haus
von 300.000,00 € ca. 16.500,00 €!
bedeuten.
Der Neue Tipp: Vielen Dank für
die Informationen


